
Konsolidierte Lesefassung (Stand: 2. November 2020)1 

Zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 

Vom 13. März 2020 

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 
1045), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148), verordnet die 

Landesregierung: 

§ 2  

 Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte  

    (1) Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte nach § 33 Nr. 1 des lnfektionsschutzgesetzes, 
Kindertageseinrichtungen nach § 25 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs vom 
18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2020 (GVBl. 

S. 436), sowie erlaubnispflichtige Kindertagespflegestellen nach § 43 Abs. 1 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch dürfen durch Kinder nicht betreten werden,  

 1. wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-
19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische Erkrankungen verursacht), 

Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, aufweisen oder  

 2. solange Angehörige des gleichen Hausstandes einer individuell angeordneten Absonderung 
nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes aufgrund einer möglichen Infektion mit SARS-CoV-2 

unterliegen.  

    (2) Einrichtungen nach Abs. 1 dürfen durch dort tätige Personen nicht betreten werden,  

 1. wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-
19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische Erkrankungen verursacht), 

Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, aufweisen oder  

 2. solange Angehörige des gleichen Hausstandeseiner individuell angeordneten Absonderung 
nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes aufgrund einer möglichen Infektion mit SARS-CoV-2 

unterliegen.  

    (3) Mit Zustimmung des Jugendamtes können außer den Fachkräften nach § 25b des 
Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs weitere Personen, für die ein aktuelles 

erweitertes Führungszeugnis vorliegt, mit der Leitung einer oder der Mitarbeit in einer 
Kindergruppe betraut werden. Vom personellen Mindestbedarf nach § 25c des Hessischen 

Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs kann nach Beratung durch das Jugendamt vorübergehend 
abgewichen werden. 

§ 12  

 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

    Diese Verordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Januar 2021 
außer Kraft.  

Wiesbaden, den 13. März 2020  

  

Hessische Landesregierung  

Der Ministerpräsident Der Minister für Soziales und Integration  

  

  

  

     Bouffier          Klose 


